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Geleitwort

Mit der fortschreitenden Entwicklung der Gentechnik und der Verbesserung der
maritimen Tauchtechnik wird die Frage nach dem völkerrechtlichen Rahmen für das
sog. „Bioprospecting“, d.h. die Bewirtschaftung der genetischen Ressourcen des
Meeresbodens zu wirtschaftlichen Zwecken, jenseits der Grenzen nationaler Ho-
heitsgewalt immer drängender. Soll die Bewirtschaftung einzelnen entwickelten
Staaten nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ zukommen, oder soll
diese zum Nutzen aller Staaten unter internationaler Verwaltung erfolgen? Wie bei
der Diskussion um den völkerrechtlichen Rahmen für die Erforschung und Aus-
beutung der mineralischen Ressourcen des Tiefseebodens in den 60er und 70er
Jahren des 20. Jahrhunderts geht es um mehr als eine Rechtsfrage; es geht um in-
ternationale Verteilungsgerechtigkeit. Die Vereinten Nationen beschlossen deshalb
im Juni 2015, ein internationales rechtsverbindliches Instrument zur Erhaltung und
nachhaltigen Nutzung der marinen Biodiversität jenseits der Grenzen nationaler
Hoheitsgewalt zu entwickeln, und setzten dazu einen Vorbereitungsausschuss ein,
der einen Entwurf für ein internationales Abkommen vorlegen soll. In diesem Ab-
kommen sollen u. a. die Bewahrung und die nachhaltige Bewirtschaftung der ge-
netischen Ressourcen des Meeresbodens jenseits nationaler Hoheitsgewalt, ein-
schließlich des gerechten Vorteilsausgleichs, gebietsbezogener Bewirtschaftungs-
werkzeuge, Kompetenzvermittlung und mariner Technologietransfer, geregelt
werden.

Dr. Annweiler zeigt in seiner detaillierten und kenntnisreichen Studie des völ-
kerrechtlichen „Ist-Zustandes“, dass ein solches Abkommen dringend notwendig ist,
da weder das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen von 1982 – die sog.
„Verfassung der Ozeane“ – noch andere see- und umweltvölkerrechtliche Verträge
die Frage der Bewirtschaftung der genetischen Ressourcen jenseits nationaler Ho-
heitsgewalt regeln. Diese völkervertragliche „Lücke“ wird auch nicht durch das, wie
Dr. Annweiler überzeugend nachweist, heute völkergewohnheitsrechtlich geltende
Prinzip des „gemeinsamenErbes derMenschheit“ gefüllt. Als gemeinsames Erbe der
Menschheit können die genetischen Ressourcen des Meeresbodens jenseits der
Grenzen nationaler Hoheitsgewalt nicht Gegenstand der Aneignung durch Staaten
oder Private sein und sind ausschließlich zu friedlichen Zwecken zu nutzen. Ihre
Verwaltung obliegt der Menschheit als Ganzes und die aus ihrer Nutzung gewon-
nenen Vorteile sind gerecht unter allen Mitgliedern der Staatengemeinschaft auf-
zuteilen. Ihre Bewirtschaftung ist nur bei nachhaltigem Schutz und bei Bewahrung
der Umwelt für zukünftige Generationen zulässig. Aus all diesen Regeln lässt sich
aber kein konkretes, praktisch anwendbares Bewirtschaftungsregime für die gene-
tischen Ressourcen ableiten.



Dr. Annweiler legt in seiner Arbeit fundierte Vorschläge sowohl für die inhaltliche
„Lückenfüllung“ bei den Regeln zur Bewirtschaftung der genetischen Ressourcen
des Meeresbodens jenseits nationaler Hoheitsgewalt als auch für die Wahl des
bestmöglichen völkerrechtlichen Instruments vor. Die Arbeit ist damit inhaltlich
nicht nur auf der Höhe der gegenwärtigen völkerrechtlichen Diskussion, sondern
dieser um einige Schritte voraus. Sie leistet damit einenwichtigen Beitrag sowohl zur
Arbeit des Vorbereitungsausschusses der Vereinten Nationen als auch zur Arbeit
einer nachfolgenden Staatenkonferenz.

Bonn, Januar 2017 Stefan Talmon
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Kapitel 1

Einleitung

Erst in der Mitte des 20. Jahrhunderts ist der Meeresboden in den Mittelpunkt
geopolitischer und -strategischer Betrachtung der Staaten gerückt. Wie bei der
Besiedelung und späteren Kolonialisierung der Kontinente waren auch hier von
Beginn an wirtschaftliche Notwendigkeiten und militärische Ansprüche die Takt-
geber. Nach demEnde des ZweitenWeltkrieges und amVorabend desKaltenKrieges
errichteten die Protagonisten nicht nur wechselseitige Drohkulissen vor der jeweils
anderen Staatsgrenze,1 sondern versuchten auch in bislang nicht okkupierte Gebiete
vorzudringen. So wurden der Weltraum und der Meeresboden zunehmend zu stillen
Kriegsschauplätzen der Atommächte. Hinsichtlich des Meeresbodens konnte den
militärischen Ansprüchen der Staaten schließlich im Jahre 1971 durch den sog.
„Meeresbodenvertrag“ (ST)2 eine Grenze gezogen werden. Dieser verbot fortan die
Stationierung von Massenvernichtungswaffen auf dem Meeresboden und gewährte
allen Vertragsstaaten ein Überwachungsrecht hinsichtlich der Aktivitäten des jeweils
anderen Staates in diesem Gebiet.3

Gleichzeitig waren die Staaten jedoch von wirtschaftlichen Notwendigkeiten
getrieben: Das Bedürfnis an mineralischen Ressourcen stieg zunehmend an und die
kontinentalen Vorkommen schienen zur Versorgung der Volkswirtschaften der
großen Industrienationen nicht auszureichen. Daher erschien es nur logisch, dass
man nunmehr auf die bereits Ende des 19. Jahrhunderts entdeckten sog. „Mangan-
knollen“, bestehend aus Mangan, Nickel, Cobalt und Kupfer, zurückgriff, um diesen
Bedarf zu decken. Inzwischen war die Technologie der Industrienationen weit genug
entwickelt, dass eine Bewirtschaftung dieser mineralischen Ressourcen nicht nur
wirtschaftlich sinnvoll, sondern deshalb auch unmittelbar bevorzustehen schien.4

Auch in wirtschaftlicher Hinsicht versuchte man – insbesondere auf Betreiben der
Entwicklungs- und Schwellenländer – den Meeresboden von einzelstaatlicher Ok-

1 Während die USA seit 1959 nuklear bestückte Mittelstreckenraketen in Italien und der
Türkei stationierten, reagierte die UdSSR 1962 mit der Stationierung ebensolcher Raketen auf
Kuba, wodurch es im Oktober 1962 zur sog. „Kubakrise“ kam.

2 Treaty on the Prohibition of the Emplacement of Nuclear Weapons and Other Weapons of
MassDestruction on the Sea-Bed and theOceanFloor and in the Subsoil Thereof, angenommen
am 11.02.1971, in Kraft getreten am 18.05.1972; Original in: 955 UNTS 115;= Vertrag über
das Verbot der Anbringung von Kernwaffen und anderen Massenvernichtungswaffen auf dem
Meeresboden und im Meeresuntergrund, deutsche Fassung in: BGBl. II (1972), 325.

3 Vgl. Art. 1 und 2 ST.
4 Wolfrum, in: Graf Vitzthum (Hrsg.), Handbuch des Seerechts, 2006, 333, Rn. 134.



kupation freizuhalten. Daher wurde eine unilaterale Aneignung des Meeresbodens
selbst und insbesondere seiner mineralischen Ressourcen schließlich mit dem
Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen von 1982 (SRÜ)5 verboten und
deren Nutzung stattdessen der gesamten Menschheit anheimgestellt.6

Während der Verhandlungen zum SRÜ wurden von Meeresforschern Ende der
1970er Jahre lebendeOrganismen auf demMeeresboden entdeckt. Zwar schlug diese
Entdeckung in der Meeresbiologie hohe Wellen, weil man zuvor noch davon aus-
gegangen war, dass organisches Leben mangels Sonnenlicht in der Tiefsee un-
möglich sei, sodass dieser Umstand eine gewisse Sensation darstellte. Dennoch war
wiederum ein wirtschaftliches Moment notwendig, bis diese Mikroorganismen zum
Ende der 1990er Jahre die Aufmerksamkeit der Staatengemeinschaft erregten. Denn
infolge der zu diesem Zeitpunkt neuartigen Gentechnik hatte man besondere Ei-
genschaften der Mikroorganismen ausmachen können, die diese wirtschaftlich äu-
ßerst attraktiv und damit finanziell potent werden ließen. Fortan firmierten diese
Mikroorganismen als sog. „genetische Ressourcen des Meeresbodens“.7

Die militärisch-strategische Bedeutung des Meeresbodens überwog lange Zeit
das Interesse an seiner wirtschaftlichen Ausbeutung. Trotz neuer Technologien und
immenser Fortschritte in der Meereskunde,8 stellt der Meeresboden für die
Menschheit auch heute noch die letzte unbezwungene Grenze des eigenen Planeten
dar.9 Während seine Größe eine flächendeckende Erforschung erschwert, blockiert
eine darüber liegende Wassersäule von durchschnittlich 3.500 Metern und stellen-
weise über 10.000 Metern Tiefe den Zugang dazu. Bislang haben mehr Menschen
den Mond betreten als den Marianengraben, den im westlichen Pazifischen Ozean
gelegenen und mit einer Maximaltiefe von 11.034 Metern wohl tiefsten Punkt des
Meeresbodens.10 Der Meeresboden ist deshalb weitestgehend unerforscht. Dennoch
hat das Interesse der Staaten an einer Bewirtschaftung des Meeresbodens, insbe-
sondere seiner genetischen Ressourcen, einer militärischen Nutzung mittlerweile
den Rang abgelaufen. Letztere findet vornehmlich in der darüber liegenden Was-
sersäule, der Hohen See, statt. Die auf dem Meeresboden beheimatete biologische

5 United Nations Convention on the Law of the Sea, angenommen am 10.12.1982, in Kraft
getreten am 16.11.1994; Original in: 1834 UNTS 397; deutsche Fassung in: BGBl. II (1994),
1798.

6 Vgl. Art. 136 ff. SRÜ.
7 International ist der englische Begriff „Marine Genetic Resources“ (MGR) gebräuchlich,

der allerdings sämtliche genetischen Ressourcen in allen Meereszonen erfasst.
8 Dieser Begriff bezeichnet die Gesamtheit der Meereswissenschaften und umfasst u. a.

Meeresbiologie und Meeresgeologie.
9 He, Limitations on Patenting Inventions Based on Marine Genetic Resources of Areas

Beyond National Jurisdiction, 29 Int’l J. Marine & Coastal L. (2014), 521 (522).
10 Im Rahmen von NASA-Missionen (Apollo 11–17) haben 12 Menschen zwischen 1969

und 1972 denMond betreten. Bislang haben nur 3Menschen in U-Booten denMarianengraben
erreicht: Jacques Piccard und Don Walsh (1960 mit Trieste) sowie James Cameron (2012 mit
Deepsea Challenger).
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Vielfalt hingegen ist Gegenstand reger wirtschaftlicher (und wissenschaftlicher)
Nutzung und Grundlage ganzer Forschungs- und Industriebereiche.11 Ihre Ausbeu-
tung hat längst begonnen. Schon jetzt ist die Bewirtschaftung der lebenden Res-
sourcen des Meeresbodens bis weit jenseits des Festlandsockels in das sog. „Gebiet“
(„The Area“)12 vorangetrieben worden. Rein tatsächlich ist die Menschheit in der
Lage jede Stelle desMeeresbodens zu erreichen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die
Mehrungwissenschaftlicher Erkenntnisse und der weitere technologische Fortschritt
eine flächendeckende Ausbeutung auch der tiefsten und entlegensten Gebiete zu-
lassen und wirtschaftlich attraktiv machen.

A. Problem

Gegenstand der vorliegenden Dissertation sind die genetischen Ressourcen des
Meeresbodens in Gebieten jenseits der Grenzen nationaler Hoheitsgewalt. Nachdem
die tatsächlichen Hindernisse zu ihrer Bewirtschaftung überwunden wurden, muss
sich die Staatengemeinschaft diesbezüglich nunmehr Fragen der rechtlichen Be-
wertung dieser Bewirtschaftung imRahmen desVölkerrechts stellen.Ad primam: Ist
die Aneignung genetischer Ressourcen jenseits souveräner Rechte oder Hoheits-
befugnisse eines Staates – im Gebiet – überhaupt möglich? Denn die Begründung
von Eigentums- oder Besitzrechten könnte eine notwendige Grundlage für deren
weitere Verwendung in der Forschung und Entwicklung darauf basierender Produkte
und Prozesse darstellen. Ad secundam: Gibt es de lege lata bereits ein Regime, das
dieBewirtschaftung dieser Ressourcen erfasst?Das SRÜ– durch den Präsidenten der
Dritten Seerechtskonferenz Tommy Koh als „Verfassung der Meere“ bezeichnet13 –
beansprucht für sich, „alle das Seerecht betreffenden Fragen […] zu regeln“.14 Viele
der darin vertraglich kodifizierten Normen sind darüber hinaus mittlerweile auch
völkergewohnheitsrechtlich anerkannt.Möglicherweise gilt dies auch für das Prinzip
vom gemeinsamen Erbe der Menschheit (CHM-Prinzip), das ursprünglich zur Be-
wirtschaftung des Gebiets entwickelt wurde. Ad tertiamque: Ist dieses Regime
umfassend? Um umfassenden Charakter zu haben, müsste ein solches Regime nicht
nur alle Belange der Bewirtschaftung selbst regeln (ratione materiae), sondern auch
universelle Geltung erreicht haben, d.h. die gesamte Staatengemeinschaft binden
(ratione personae).

Für die Zwecke der vorliegenden Dissertation erfasst der Begriff der „Bewirt-
schaftung“ im Hinblick auf die genetischen Ressourcen des Meeresbodens jenseits

11 s. Kapitel 2.
12 Vgl. Definition in Art. 1 Abs. 1 Nr. 1 SRÜ.
13 Koh, A Constitution for the Oceans, in: The Law of the Sea – United Nations Convention

on the Law of the Sea with Index and Final Act of the Third United Nations Conference on the
Law of the Sea, 1983, xxxiii ff.

14 Vgl. Präambel des SRÜ.
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